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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1999

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 A

Rechtssatz

Selbst wenn die Personen (hier: Funktionären der Rechtsanwaltskammer, die eine Körperschaft ö5entlichen Rechtes

ist), denen der Sachverhalt zur Kenntnis gelangt ist oder gelangen hätte können, der Amtsverschwiegenheit

unterliegen, hindert dies die Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes nicht.
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